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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

BauO Wr §125 Abs1;

BauO Wr §135 Abs1;

BauRallg;

VStG §7;

VStG §9 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1999/09/28 99/05/0145 3

Stammrechtssatz

Gemäß § 125 Abs 1 iVm § 135 Abs 1 Wr BauO ist der Bauführer als unmittelbarer Täter zu bestrafen. Die Tat wurde

daher fälschlich dem § 7 VStG unterstellt.

Schlagworte

Baupolizei Baupolizeiliche Aufträge Baustrafrecht Kosten Konsenslosigkeit und Konsenswidrigkeit unbefugtes Bauen
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